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RS OGH 1978/12/13 3Ob171/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1978

Norm

ABGB §1358

ABGB §1360

Rechtssatz

Eine rechtswidrige Aufgabe des Pfandes liegt nicht erst dann vor, wenn die Aufgabe des Pfandes bücherlich

durchgeführt worden ist, sondern bereits mit der Angabe einer rechtsgültigen und daher durchsetzbaren

Verzichtserklärung des Pfandgläubigers.
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